
EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser! „Kinder sind das köstlichste Gut eines Volkes. Sie haben Anspruch auf Entwick-

lung zu selbstbestimmungsfähigen und verantwortungsfähigen Persönlichkeiten.“ So
steht es seit dem 26. Oktober 1946 in Art. 125 der Bayerischen Verfassung. Ähnliche
– weniger vom Pathos getragene Aussagen – finden sich auch in den Verfassungen
anderer Bundesländer.

In den 70 Jahren seit Inkrafttreten dieser Vorschriften sind die Zweifel gewachsen, ob
solche Verfassungsgebote auf die realen Bedingungen für das Aufwachsen von Kindern
und Jugendlichen in Deutschland Einfluss nehmen. Zwei aktuelle Untersuchungen mögen
dies belegen: ein Großteil der Kinder und Jugendlichen in Deutschland fühlt sich einer
Umfrage des Deutschen Kinderhilfswerkes zufolge von der Politik im Stich gelassen. Zwei
Drittel haben den Eindruck, dass es die Bundesregierung zu wenig interessiert, was junge
Menschen denken. Noch schlechter sind die Ergebnisse in Bezug auf die Kommunalpolitik.
So haben nur 15 % der Heranwachsenden (10- bis 17-Jährige) den Eindruck, dass sich
die Lokalpolitiker für junge Menschen und deren Anliegen interessieren (www.dkhw.de).
Und dabei dachten wir doch längst alle, dass gerade auf der kommunalen Ebene Kinder-
beteiligung etwa in Form von Kinder- und Jugendparlamenten oder über Kinder- und
Jugendbüros kein Fremdwort mehr ist. Offensichtlich haben auch aktuellere Entwicklun-
gen, wie die Diskussion um die Umsetzung der UN-Kinderrechts-Konvention, die den
Beteiligungsrechten von Kindern besonderen Rang einräumt, die Praxis wenig verändert.
Damit wachsen aber auch die Zweifel, ob die von vielen geforderte Verankerung von
Kinderrechten in der Verfassung die notwendige Bewusstseinsänderung in der Gesell-
schaft – insbesondere bei den Erwachsenen – herbeiführt. Viel wichtiger als die Ausdiffe-
renzierung spezieller Kinderrechte und die Etablierung neuer Instrumente zu ihrer Durch-
setzung scheint es, ein Bewusstsein für die Interessen und Bedürfnisse von Kindern bei
den Erwachsenen zu schaffen (sog. „Kinderbewusstsein“). Solange Erwachsene - auch
außerhalb des Eltern-Kind-Verhältnisses - Kindern einen Dialog nicht zutrauen, oder nicht
bereit sind, ihre Machtansprüche mit Kindern und Jugendlichen alters- und entwicklungs-
entsprechend zu teilen, bleibt die Kinderbeteiligung eine Leerformel.

Noch wesentlich betroffener macht aber eine andere Entwicklung: die begrenzte Wir-
kung rechtlicher Vorschriften zum Schutz des Wohls von Kindern und Jugendlichen in
Zeiten des Internets. Kinder und Jugendliche werden – so müssen wir in der Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung vom 24. März 2013 auf der ersten Seite lesen – in Chat-
Foren unablässig Opfer massiver sexueller Übergriffe. Dies habe eine Recherche der
Zeitung ergeben, in der sich Redakteure zwei Wochen lang in beliebten, ausdrücklich
auf Kinder zielenden Chat-Foren als 10- bis 12-jährige Mädchen ausgaben. Inzwischen
eingerichtete sog. Notfallbuttons hätten sich als nutzlos erwiesen. Da tröstet auch die
zitierte Aussage der Bundesfamilienministerin nicht, derartige Übergriffe seien leider an
der Tagesordnung – noch weniger die dort ebenfalls zitierte Einschätzung eines Medien-
rechtlers: „Die Gesellschaft muss die Machenschaften von pädophilen Kriminellen bis zu
einem gewissen Grad hinnehmen, solange sie auch das Internet hinnimmt.“

Im Ergebnis bedeutet dies, dass der Staat immer weniger in der Lage ist, seiner verfas-
sungsrechtlich verankerten Schutzpflicht (Art. 2 GG) gerecht zu werden, und – da er
die Gefahrenquellen immer weniger zu beherrschen vermag – die Verantwortung auf
die Eltern und Kinder abwälzt, die erst einmal mit diesen Gefahren vertraut gemacht
werden und lernen müssen, wann und wie sie miteinander über dieses Thema reden.
Dazu kann und sollte sich der Staat über adressatengerechte Angebote des erzieheri-
schen Kinder- und Jugendschutzes sowie der Elternbildung wesentlich stärker engagie-
ren. Gleichzeitig muss aber das Thema auf europäischer und internationaler Ebene
ganz vorne auf die Agenda.

Ihr

Reinhard Wiesner
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